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Statuten
der Sektion Bern des Schweizer Alpen-Clubs SAC

Vorbemerkung Alle in diesen Statuten erwähnten Funktionen und Bezeichnungen schliessen
uneingeschränkt Frauen und Männer ein.

Art. 1

Name, Sitz Die im Jahre 1863 gegründete Sektion Bern des Schweizer Alpen-Clubs (SAC) ist
ein Verein im Sinne von Art. 60ff des schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB) mit
Sitz in Bern. Sie stützt sich auf die Zentralstatuten des SAC.

Art. 2.

Ziele, Zweck Die Sektion Bern unterstützt die Ziele und Zwecke des SAC, wie sie in den
Zentralstatuten formuliert sind. Sie will diese erreichen insbesondere durch:
a) Bergsteigen, Klettern und Skitouren sowie entsprechende Kurse
b) Förderung der bergsteigerischen Ausbildung der Jugend und Betreuung einer

Jugendorganisation (JO)
c) Bau, Miete, Unterhalt und Ausstattung von Unterkünften und anderen Anlagen

von bergsportlichem Interesse
d) Anlage und Unterhalt von Flüttenwegen und alpinen Routen
e) Unterstützung von Bestrebungen zur Erforschung und zum Schutze der Ge-

birgswelt
f) Förderung und Unterstützung des Schweizerischen Alpinen Museums
g) Förderung des alpinen Rettungswesens
h) Mitarbeit bei der Herausgabe von Gebirgsführern
i) Ausbau und Unterhalt einer Sektionsbibliothek
j) Herausgabe eines Mitteilungsblattes
k) Veranstaltung von Vorträgen
I) Betreuung eines Clubheimes
m) Pflege der Geselligkeit und Kameradschaft.

Art. 3

Mitgliedschaft Nach erfülltem 18. Altersjahr kann sich jedermann um die Mitgliedschaft der Sektion
Bern bewerben. Mit der Aufnahme in die Sektion Bern ist automatisch die Mitgliedschaft

des SAC verbunden.

Art. 4
Aufnahme Die Aufnahme erfolgt durch den Vorstand aufgrund der schriftlichen Empfehlung

von zwei Sektionsmitgliedern, die der Sektion mindestens zwei Jahre angehören.
Die Neuaufnahmen werden im nächstmöglichen Mitteilungsblatt unter Bekanntgabe

der sie empfehlenden Mitglieder publiziert und die Neumitglieder an der
darauffolgenden Sektionsversammlung vorgestellt.



Art. 5
Ehren- Über die Ernennung von Ehrenmitgliedern entscheidet auf begründeten Antrag des
mitglieder, Vorstandes die Sektionsversammlung, wenn zwei Drittel der anwesenden Mitglie-
Veteranen, der zustimmen. Die Ernennung zum Veteranen mit 25, 40 oder 50 Mitgliedschafts-
Freimitglieder jähren richtet sich nach den Bestimmungen der Zentralstatuten. Mit 60 Mitglied¬

schaftsjahren erfolgt die Ernennung zum Freimitglied der Sektion durch die
Sektionsversammlung.

Art. 6
Austritt Der Austritt kann nur auf Jahresende durch schriftliche Anzeige an den Mitglieder¬

kassier erfolgen.

Art. 7
Ausschluss Mitglieder, die ihren Pflichten gegenüber der Sektion nicht nachkommen, können

durch den Vorstand ausgeschlossen werden. Der Ausschluss ist dem Betroffenen
schriftlich bekanntzugeben und im Mitteilungsblatt zu publizieren. Dem
Ausgeschlossenen steht innert Monatsfrist das Rekursrecht zuhanden der Sektionsversammlung

zu.

Wer trotz zweimaliger Mahnung seinen Mitgliederbeitrag nicht bezahlt, gilt ohne
weiteres als ausgeschlossen.

Art. 8
Mitglieder- Die Sektion erhebt vom Mitglied eine einmalige Eintrittsgebühr, die Beiträge an die
beiträge Zentralkasse und einen Sektionsbeitrag, der von der Sektionsversammlung festge¬

setzt wird. Übertretende aus der JO und aus anderen Sektionen sind von der
Eintrittsgebühr befreit. Ausserordentliche Beiträge können von der Sektionsversammlung

beschlossen werden, wenn ein entsprechender Antrag im Mitteilungsblatt

traktandiert worden ist.

Ehrenmitglieder sind von allen Beiträgen befreit, ihre Beiträge an die Zentralkasse
übernimmt die Sektion. Frei- und Vorstandsmitglieder sowie weitere Mitglieder, die
eine im Finanz- und Vermögensreglement bezeichnete Funktion ausüben, sind von
der Bezahlung des Sektionsbeitrags befreit.

Art. 9
Vereinsorgane Die Organe der Sektion Bern des SAC sind:

a) die Sektionsversammlung
b) der Vorstand
c) die Rechnungsrevisoren
d) die Abgeordneten.

Art. 10
Sektions- Der Sektionsversammlung obliegen:
Versammlung a) Genehmigung der Jahresberichte und der Jahresrechnung nach

Kenntnisnahme des Revisorenberichts
b) Genehmigung des Voranschlags und Festsetzung des Sektionsbeitrags
c) Wahl des Vorstandes, der Kommissionen, der Rechnungsrevisoren und

der Abgeordneten unter Berücksichtigung von Art. 16
d) Wahl der Stimmenzähler
e) Behandlung der Ausschlussrekurse
f) Ernennung von Ehren- und Freimitgliedern
g) Genehmigung der Reglemente
h) Beratung und Beschlussfassung über die ihr vom Vorstand vorgelegten

Geschäfte
i) Statutenänderungen
j) Auflösung der Sektion.



Art. 11

Einberufung, Die Einladung zu den jährlich mindestens sechs ordentlichen Sektionsversammlun-
Beschluss- gen erfolgt durch den Vorstand im Mitteilungsblatt. Ausserordentliche Versammlun-
fähigkeit gen kann der Vorstand nach Bedarf einberufen.

Die in der Region Bern ansässigen Mitglieder müssen mindestens 10 Tage vor der
Versammlung im Besitze der Einladung und der Traktandenliste sein.
Die Versammlung ist nur über die in der Einladung angekündigten Verhandlungsgegenstände

beschlussfähig.

Art. 12
Vorstand Der Vorstand besteht aus 10 bis 15 Mitgliedern, namentlich dem Präsidenten, dem

Vizepräsidenten, den Ressortchefs (Sekretär, Kassier, Tourenchef, JO-Chef,
Hüttenobmann) und je einem Vertreter der Veteranengruppe, der Frauengruppe und
der Subsektionen.

Der Vorstand wird für ein Jahr gewählt. Er ist mit Ausnahme des Präsidenten, für
den eine Amtszeitbeschränkung von acht Jahren gilt, beliebig oft wiederwählbar.

Art. 13
Befugnisse Der Vorstand vollzieht die Beschlüsse der Sektionsversammlung und entscheidet

über Angelegenheiten, die nicht anderen Organen vorbehalten sind. Er ist befugt,
einzelne Aufgaben einem Ausschuss oder einer Arbeitsgruppe zu übertragen. Er
kann jährlich insgesamt zusätzliche Ausgaben von höchstens 4% der ordentlichen
Sektionsbeiträge beschliessen.

Die Zeichnungsbefugnisse werden durch den Vorstand geregelt.

Der Präsident oder ein von ihm bezeichneter Vertreter vertritt die Sektion Bern an
den Versammlungen der Sektionen der nordwestschweizerischen SAC-Region und
an den Präsidentenkonferenzen des SAC.

Art. 14
Kommissionen, Für einzelne Aufgabenbereiche können Kommissionen eingesetzt werden. Deren
Reglemente Pflichten und Rechte werden in Reglementen oder durch die Sektionsversammlung

festgelegt.

Kommissionsmitglieder unterliegen keiner Amtszeitbeschränkung.

Art. 15
Rechnungs- Zwei Rechnungsrevisoren prüfen die Jahresrechnung und legen der Sektionsverrevisoren

Sammlung Bericht und Antrag vor.

Rechnungsrevisoren unterliegen keiner Amtszeitbeschränkung.

Art. 16
Abgeordnete Die Abgeordneten zu den Versammlungen des SAC werden mindestens zur Hälfte

durch die Sektionsversammlung, die übrigen durch den Vorstand bestimmt.

Sie sind an der Abgeordnetenversammlung in ihrer Stimmabgabe frei.

Vereinsjahr,

Hauptversammlung

Art. 17
Das Vereinsjahr der Sektion Bern des SAC ist das Kalenderjahr.

Die Veteranenehrungen, die Wahlen und die Ernennung von Ehren- und Freimitgliedern

erfolgen an der letzten, als Hauptversammlung bezeichneten Sektionsversammlung

des Jahres.

Art. 18
Abstimmungen, Die Abstimmungen und Wahlen finden offen statt, wenn nicht mindestens 20
Wahlen Mitglieder geheime Wahl oder Abstimmung verlangen.



Subsektionen

Bei Wahlen entscheidet im ersten Wahlgang das absolute, in den weiteren
Wahlgängen das relative Mehr. Bei Stimmengleichheit hat der Vorsitzende den Stichentscheid.

Die Wahl des Präsidenten und der neuvorgeschlagenen Vorstands- und
Kommissionsmitglieder erfolgt einzeln, die übrigen Vorstands- und die Kommissionsmitglieder

können je gesamthaft gewählt werden.

Art. 19
In der Umgebung von Bern, jedoch nur ausserhalb des Amtsbezirkes, können sich
Subsektionen mit mindestens 25 Mitgliedern bilden. Ihre Reglemente bedürfen der
Genehmigung durch die Sektionsversammlung.

Subsektionen und besondere Interessengruppen gemäss Art. 20 haben dem
Vorstand Jahresbericht und Jahresrechnung zur Kenntnis vorzulegen.

Besondere
Interessengruppen

Statutenänderungen

Art. 20
Für besondere Zwecke, wie Pflege des Gesanges, des Fotografierens usw. können
sich Vereinigungen bilden. Ihre Reglemente bedürfen der Genehmigung durch den
Vorstand.

Art. 21

Statutenänderungen bedürfen der Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden
Mitglieder an einer ordnungsgemäss einberufenen Sektionsversammlung.

Art. 22
Auflösung Die Auflösung der Sektion Bern des SAC kann nur an einer ordnungsgemäss

einberufenen Sektionsversammlung, die von mindestens 10% aller Mitglieder
besucht wird, mit Zwéidrittels-Mehrheit beschlossen werden.

Im Falle der Auflösung entscheidet die Sektionsversammlung im Sinne der
Zweckbestimmungen von Art. 2 und der Zentralstatuten über die Verwendung des
Sektionsvermögens.

Art. 23
Schluss- Die vorstehenden Statuten wurden an der Sektionsversammlung vom 7. November
bestimmungen, 1990 und I.Mai 1991 (geänderte Art. 18 und 19) genehmigt. Sie ersetzen die
Genehmigung Statuten vom I.Februar 1961 und alle später beschlossenen Änderungen. Sie

treten nach der Genehmigung durch das Zentralkomitee des SAC in Kraft.

Schweizer Alpen-Club SAC, Sektion Bern

Der Präsident: Der Sekretär:
Kurt Wüthrich Franz Stämpfli

Durch das Zentralkomitee des SAC genehmigt am 5. Juni 1991
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